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Sechste Satzung zur Änderung der Neu-

fassung der allgemeinen Studien- und 

Prüfungsordnung für die nicht lehr-

amtsbezogenen Bachelor- und  

Masterstudiengänge an der  

Universität Potsdam  

(BAMA-O) 

 

Vom 6. Juli 2022 
 

Der Senat der Universität Potsdam hat auf der 

Grundlage der §§ 23, 64 Abs. 2 Nr. 2 des Branden-

burgischen Hochschulgesetzes vom 28. April 2014 

(GVBl. I/14, [Nr. 18]), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 23. September 2020 (GVBl. I/20, [Nr. 26]), in 

Verbindung mit der Verordnung über die Gestaltung 

von Prüfungsordnungen zur Gewährleistung der 

Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Ab-

schlüssen vom 4. März 2015 (GVBl. II/15, [Nr. 12]), 

geändert durch Verordnung vom 7. Juli 2020 

(GVBl.II/20, [Nr. 58]) und mit Art. 14 Abs. 1 Nr. 2 

der Grundordnung der Universität Potsdam vom 17. 

Dezember 2009 (AmBek. UP Nr. 4/2010 S. 60), zu-

letzt geändert durch die Sechste Satzung zur Ände-

rung der Grundordnung vom 20. Oktober 2021 (Am-

Bek. UP Nr. 13/2022 S. 467), am 6. Juli 2022 fol-

gende Änderungssatzung erlassen:1 

 

Artikel 1 

 

Die Neufassung der allgemeinen Studien- und Prü-

fungsordnung für die nicht lehramtsbezogenen Ba-

chelor- und Masterstudiengänge an der Universität 

Potsdam (BAMA-O) vom 30. Januar 2013 (AmBek. 

UP Nr. 3/2013 S. 35), zuletzt geändert durch die 

Fünfte Satzung zur Änderung der Neufassung der 

allgemeinen Studien- und Prüfungsordnung für die 

nicht lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstu-

diengänge an der Universität Potsdam (BAMA-O) 

vom 16. Dezember 2020 (AmBek UP Nr. 2/2021 S. 

10), wird wie folgt geändert: 

 

1. In Inhalt Nr. II wird in der Zeile § 25 die Wendung 

„Studienausschuss Studiumplus“ durch die Wen-

dung „aufgehoben“ ersetzt.  

 

2. In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird vor den Wendungen 

„eine akademische Mitarbeiterin“ und „eine Studie-

rende“ jeweils das Wort „mindestens“ eingefügt. 

 

3. § 6 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „von“ die 

Wendung „25 bis 30,“ eingefügt. 

b)  In Abs. 5 wird folgender Satz angefügt: 

„Lehrveranstaltungen, die in mehreren Modu-

len angeboten werden, können nur einmal zur 

Leistungspunktevergabe belegt werden.“ 

                                                 
1  Genehmigt durch den Präsidenten der Universität Potsdam 

am 18. Juli 2022. 

4. § 8a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 1 wird die Wendung „bis zum Ende des 

Sommersemesters 2022 im Wege der Erpro-

bung“ gestrichen.  

b)  In Abs. 5. wird Satz 6 gestrichen.  

c)  Nach Abs. 5 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(6) Die Bestimmungen des Datenschutzes 

bleiben unberührt.“ 

 

5. § 17 wird wie folgt geändert: 

a)  In Abs. 2 wird in Satz 1 das Wort „Prüfungs-

leistung“ jeweils durch die Wendung „Leis-

tung“ ersetzt; in Satz 2 wird das Wort „Prü-

fung“ durch das Wort „Leistungserfassung“ er-

setzt und nach der Wendung „(5,0)“ wird die 

Wendung „bzw. die Prüfungsnebenleistung 

mit „nicht bestanden““ eingefügt; in Satz 3 

wird das Wort „Prüfungsleistungen“ durch das 

Wort „Leistungen“ ersetzt.  

b)  In Abs. 3 wird nach der Wendung „(5,0)“ wird 

die Wendung „bzw. die Prüfungsnebenleistung 

mit „nicht bestanden“ eingefügt.  

c)  In Abs. 4 Nr. 4 Buchstabe a) wird das Wort 

„Prüfungsleistung“ durch das Wort „Leistung“ 

ersetzt.  

 

6. § 25 wird aufgehoben. 

 

7. In § 31a wird folgender Satz angefügt: „Abwei-

chend von § 2 Abs. 1 kann die Studien- und Prü-

fungsordnung die Einrichtung eines gemeinsamen 

Prüfungsausschusses und dessen Zusammensetzung 

regeln.“  

 

 

Artikel 2 

 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentli-

chung in den Amtlichen Bekanntmachungen in 

Kraft.  

 

(2) Der Präsident der Universität Potsdam wird be-

auftragt, die Neufassung der allgemeinen Studien- 

und Prüfungsordnung für die nicht-lehramtsbezoge-

nen Bachelor- und Masterstudiengänge an der Uni-

versität Potsdam (BAMA-O) in der Fassung der Än-

derungssatzung in den Amtlichen Bekanntmachun-

gen der Universität Potsdam veröffentlichen zu las-

sen. 


